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Armee der Dona u.
In dem Hauptquartier zu Einsiedeln, den 7?.

Floreai im 7. Jahr der franz. Republik.

Proklamation.
Der Genera? Soult, an die Einwohner des ehema-

ligen Kantons Schwyz.

Von euch wurde die schensüchste That verübet;
das Blut der Franken eurer Wohlthäter ist durch euch
vergossen worden. Jene, die euch die Freiheit brach-
ten, sind von euch treuloserweise ermordet, und jy
düstre Gefangnisse geworfen worden. Ihr habt durch
eure Treulosigkeit und Vcrratherci jenen Boden geschän-
det, welchen eure Vorväter durch ihre siebe zur Frei-
heit so berühmt gemacht haben. Ihr hieltet auftüh-
rische Zusammenkünften, und in cuerm Unsinn gehet
ihr so weit, daß ihr wider die Franken ziehet, die
über so viele vereinigle Nationen ununterbrochen
siegten.

Gehet in euch, und seyd würdig, die Abkömm-
linge Wilhelm Tells zu seyn, der seine Waffen nur
wider Tirannen kehrte. Von dem Obergeneral bcauft
kraget, die Ruhe in euerm Lande herzustellen, welche
ihr durch eucrn Aufruhr von demselben verscheuet
habt, erkläre ich euch, daß, wenn eure Zusammen-
tünftcn sich nicht auf der Stelle.zerstreuen, wenn ihr
die Waffen nicht ablegen, und dieselben dem Offi-
zier, den ich zu diesem Ende abordnen werde, nicht
ausliefern werdet, ich die Kolonne, die ich komman-
dire, werde einrücken lassen, um euch zu schlagen und
zu besiegen. Jeder gehe in seine Heimath zuruk, und
verbleibe da ruhig. Derjenige, welcher mit den Waft
fen in der Hand betreten wird, um dieselbe wider
die Franken zu führen, und die rechtmäßigen Gewal-
ten nicht anerkennet, welche durch die Verfassung,
die ihr euch gegeben habt, eingesczt sind, soll den
Tribunaiien eingeliefert werden, um won selben als
ei» Aufrührer nach den Gesetzen gerichtet zu werd n.

> Sicherheit und Schuz allen denen, welche den
Befehl vollziehen, und 'sich dem Gesetze unterwerfen;
Krieg den Vcrrarhern und Aufrührern.

Gegenwärtige Proklamation soll gedrnkt, öffcnt-
lich angeschlagen, und aller Orten, wo es nothig
seyn wird, verkündet werden.

Unterzeichnet: der Brigade General,
S 0 u l t.

Das Volk von Schwitz au das Volk von Uri.
Stanffachers Blut wallet in den Söhnen dieses

Freih.ush.lden so warm, als das Blut des Melden
Teils in seinen Enkeln; auch wir lieben unser Bater-

land, lieben die Freiheit und Religion, und Beben,
was unsern Heldenvatcrn theuer, was sie uns als
ein durch ihr Blut erobertes Erbgut, als'theuer hin-
reriießen.

Euer DIspiel reizte uns zu einem Schritt, der
unsrer Entschlossenheit mehr Ehre, als un rer Klug-
heit machen muß; wir begannen eine Art Revolution,
indem wir uns von der fränkischen Besatzung los-
machten, um dadurch der Truppenaushebung befreit
zu seyn; aber fern von dem Entschlüsse, unsere an-
erkannte Regierung abzuwerfen, respektierte-, wir
diewibe als gesezmaßige Verwalter der höchsten Ge-
walt, und achteten auch Pflicht der Religion und
Menschlichkeit hoch, die wir den gefangenen Franken
schuldig waren. Im Hochgefühl des Taumels eines
wiedereirnngeueu Phantoms von Freiheit schwärmten
wir ein paar Augenblicke, u-r so lang nämlich, bis
Umstände uns die Augen öffneten, und unsern Un-
sinn begreiflich machten.

Wir, ein unbewassnetes Völkchen hatten es mit
den sieggewohnten Truppen Frankreichs zu thun; sie
erschienen rüstiger Macht, und gestern erhielten wir
die Nachricht, daß sie ohne Wiedersiand lli Einsiedler,
emgelükt, somit Schindeiege und Etzel fur uns vcr-
ivrcn sey; heute sici der Distrikt Ärth von seinen
wüthigen Versprechungen ab, und ergab sich den auf-
foderndcn Franken; diesem Beispiel folgte eine Ge-
meinde nach der andern, bis endlich Schwitz isoliert,
und ausser Stand vou seinen Erobern vertheidigt zu
werden, sich genöthigt und glüklich sah in den freund-
schaftlichen Franken seine Beschützer aufzunehmen.

Kein Blut ward vergossen, Menschlichkeit und
Religion hatte unsern Rausch verdrängt; und die
bellidigten Franken nabmen als Freunde und Brüder
wieder Vest; von den Posten, ans denen sie nicht
Feindschaft noch Bosheit, sondern Unsinn verdrangt
hatte.

Ihr, unsre Freunde und Brüder! seyt nun der
Gegenstand unsers Kummers, unsrer ängstlichen Be-
sorgniß. Wir sind durch die wundervollste, ewig
gepriesene Wirkung d r Vorsehung gerettet, aber
Ihr schmachtet noch unter dem eiscrmn Scepter eines
Vorurcheils, nnd einer Hoffnung, die Euch zum Un-
tcrgang fuhren muß.

Werdet Ihr wohl den Kämpf mit der großen
Nation bestehen; werdet Ihr zu stürzen vermögen,
was sie ans den Trümmern so mancher Throne auf-
geführt; werdet ihr mit einem Schlage vollenden,
was Beherrscher großer Nationen mit Anspannung
aller Krisen durch viele Jahre zu vollenden versucht?
O Brüder nnd Freunde! erwachet doch aus dem
Traume, der sich nur mit Euerm gänzlichen Unter-
gang enden kann! Freunde und Bruder! Tells und
Stanffachers Söhne, waren immer Freunde, und
sind es noch; aber nie erwiesen wir Euch eine wich-



tigere Probe der Freundschaft, als da w'r Euch drin-'
gend.st auflodern: D folget doch jezt unserm Beispiel,
da wir zur Vernunft und Pflicht zurückehren, wie
wir dein Eurigen gcfolget, da wir davon abgewichen
sind. Gebet der Stimme der Menschheil und Reist-

gion Gehör, stürzet Euch nicht in den Abgrund des
unübersehbarsten Elends, nachdem Euch das trau-
rigste Geschic schon zum Gegenstand des Mitleidens
der Menschheit gemacht hak. Noch ist es Zeit, die
Franken werden als Freunde zu Euch kommen, wenn
Ihr sie als Freizude aufnehmt; verscherzet aber die
Augenblicke nicht, von denen das Schiksal für Euch
und Eurer Kinder abhangt. Höret unsere freund-
schriftliche Erinnerung au, Eure Kinder werden Euch
dafür segnen: süßes Gefühl, Sie vom Untergang
gerettet zu habe», wird Euch lohnen; aber auch
fchretlich müßte der Gedanke auf Eurer Seele liegen,
fur jeder Tropfe Bluts, der vergossen wird, sind
wir Gott und dem Vaterland verantwortlich.

Republikanischer Gruß.

Uuterstatkhalter, Busing er.
Pras. des Kantonsger. Schüler.
Pras. der Munizipalitat, Weber.
Vice-Pras. Aloys Rtding.

Gesezgebung.

Senat, i. Mai,
(Fortsetzung.)

Lüthj' v. Langn, halt die Gründe der Commission
für blos scheinbar und der Constitution zuwiderlauft
send; er nimmt den Beschluß an; vom 20. Jahr an,
sollen nach der Constitution alle Bürger als Aktiv-
bürger zn jeder Stelle wählbar seyn; die Erhaltung
der innern R he muß uns eben so wichtig seyn, als
jene der ausser».

Gcnhard halt auch dafür, der Beschluß müsse
angenommen werden; die Municipalitäten sind zum-a.
eben in Kriegsdiensten, von ausnehmender Wich
tigkcit.

Muret hält den Beschluß für verderblich; der
Geist innerer Nation soll vor allem militärisch seyn;
jeder Bürger ist geoohrner Soldat, und nur wo die
Verrichtn gen eines Amtes durchaus unverträglich mit
der Ausübung des Militärdienstes sind, kann Aus-
nähme stakt finden; Laflecheres Berechnung war nichts
weniger als l'chcrtr.ebcn. Nach Meyers v. Arau Rech-
nung könnte man eben so gut alle Klassen von Bür-
gern ausnehmen und sagen, die Zahl der Vaterlands-
Vertheidiger bleibt tie gleiche: nein; das Ge-
stz bcssmmt, daß jede Gemeinde nach Verhältniß

ihrer Bevölkerung, Eliten stellen soll; diese Beoöl-
kerung wird aber nach der Zahl der waffenfähigen
Bürger bestimmt, und die die Waffen nicht tragen
müssen, sind in dieser Zahl nicht gerechnet. Die
durch den Beschluß bestimmten Ausnahmen müßten
nothwendig einen sehr schlimmen Eindruk machen und
Erkaltung des Patriotism zur Folge haben; zumal,
wenn man die Ausnahme von der Pflicht der Vater-
landsvertheidignng zur Belohnung macht. Was man
von Intriguen, und von Feigen und Reichen, die
sich in die Munizipalitätcn drangen würden, gesagt
hat, ist nur gar zu gegründet. — Freylich dürfen die
Municipalitäten keineswegs gelähmt werden; würde
der Beschluß ihre Beamten nur vom Elitendienst aus-
nehmen, oder sie nur von einem bestimmten Alter
an ausnehmen, so wäre er annehmlich. — Sehen wir
endlich auch auf das was bisher geschah — warum
sollten wir gute bisherige Einrichtungen nicht nachah-
men? Im Kanton Leman waren die Glieder der Ge-
meindsräthe oder Municipalitäten vom Militärdienste
nicht ausgenommen. Er verwirft den Beschluß.—Würde
man ihn annehmen, so kamen bald auch die Gemeinds-
Verwalter um gleiche Ausnahme zu fodern.

Crauer behauptet ein Privilegium finde hier
nicht statte da ja auch die Agenten und andere
Beamten ausgenommen sind, und bei dcingender Ge-
fahr werden die Municipalen die Waffen ergrestffen;
wie am 11. April es sogar viele Gesezgebcr thaten.

Scher er stimmt zur Annahme ; die Wahlen des
Volks sollen frey ftyn und die Verrichtungen der Mu-
nicipalitaten sind höchst wichtig.

Bundt nimmt ebenfalls an; Verwerfung des
Beschlusses wäre constitmionswidrig und ein Eingriff
in die Vollswtchlen; wenn Gefahr des Vaterlands
vorhanden ist, und von den constituirten Gewalten
ein Theil marschieren soll, so soll das — nach Frei-
zeit und Gleichheit — aus allen Gewalten gleich ge-
schehen; von der Deputation jedes Kantons in die
gefezgebenden Rathen gehe einer — er will dabei seyn —
das gleiche geschehe aus den übrigen Gewalten.

Barras. Um consequent zu seyn, müssen wir
den Beschluß nothwendig annehmen; man fand die

Municipalitäten nothwendig; also wohl auch die

Municipalbeamten; man schreit über Mangel an Po-
lizei; man will die Municipalbeamten zwingen, ihr
Amr auch wider Willen anzunehmen — wie könnte man
nun den gegenwärtigen Belchluz verwerfen Er ist

allerdings s.yon im Gesez v. 13. Dee. enthalten, aber
er war nothwendig, weil man das Gesez verkannte.

- Mnret sagt, der Nationalgeisi der Schweizer soll
kriegerisch seyn; ja, aber nicht ausschließend; die
Republik bedarf auch andere Dienste; sie bedarf die
Civillwamten und die Arbeiter, und die Handelsleute
und jeden Stand.

Dolder liest den Art. des Gesetzes v. 13» Dee.
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